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(2) Diese Anordnung gilt für Staatsorgane, Kombinate, 
wirtschaftsleitende Organe, Betriebe, Genossenschaften, Ein
richtungen, gesellschaftliche Organisationen und ihre selb
ständigen Einrichtungen sowie für Bürger, die Erzeugnisse 
gemäß § 2 herstellen lassen oder für Auftraggeber herstel- 
len, die nicht ihren Sitz in der Deutschen. Demokratischen 
Republik haben.

§ 2

Begriffsbestimmung

Pflichtexemplare im Sinne dieser Anordnung sind fol
gende Erzeugnisse:

a) Bücher und Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften, 
kartographische Artikel, Kunstdrucke, Musikalien, Ka
lender, Tagungs- und Kongreßmaterialien, Firmen
schriften einschließlich solcher Beilagen wie bespielte 
Magnettonbänder, Schallplatten, Diapositive u. a. unab
hängig von ihrer Form und Herstellungsart;

b) alle Arten Mikroformen von Publikationen (Mikro
filme, Mikrofiches u. ä.);

c) auditive (z. B. Schallplatten, Magnettonbänder), visuelle 
(Diapositive, Transparentfolie, Videobänder, Filmstrei
fen u. ä.) und audiovisuelle (Videokassetten, Bildplat
ten, Dia-Ton-Reihen u. ä.) Materialien;

d) Dissertationen.

§3
Empfangsberechtigung

(1) Zum Empfang der Pflichtexemplare sind das Ministe
rium für Kultur, die die Druckgenehmigung erteilenden 
Staatsorgane, die Bibliotheken und die Archive (nachfolgend 
empfangsberechtigte Einrichtung genannt) gemäß der Anlage 
berechtigt.

(2) Die Empfangsberechtigung umfaßt die in der Anlage 
genannte Anzahl der Exemplare. Weist das Impressum meh
rere Erscheinungsorte aus, sind die jeweiligen Bibliotheken, 
nach der Anlage Ziff. 1 Buchst, g mit je 1 Exemplar emp
fangsberechtigt.

§4
Ablieferungspflichtige Exemplare

(1) Die Ablieferung von Pflichtexemplaren gilt für jede 
Ausgabe (z. B. Erst- und Nachauflage, Neudruck, Reprint), 
unabhängig von der Ausstattung. Das betrifft auch Sonder
ausgaben (z. B. Fest- oder Luxusausgaben, Ausgaben in Son
derformat).

(2) Über die Ablieferung von Pflichtexemplaren besonders 
wertvoller (über 500 M je Exemplar) und/oder nur in sehr 
geringer Auflage (unter 50 Exemplare) erscheinender Son
derausgaben kann auf Antrag des Ablieferungspflichtigen 
der Minister für Kultur im Einvernehmen mit dem Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen entscheiden, daß nur die 
Deutsche Bücherei, Leipzig, und die Deutsche Staatsbiblio
thek, Berlin, mit je 1 Exemplar zu beliefern sind.

(3) An die Deutsche Bücherei, Leipzig, und an die Deutsche 
Staatsbibliothek, Berlin, sind Pflichtexemplare auch von sol
chen Erzeugnissen gemäß § 2 abzuliefern, die nicht zur Aus
lieferung gelangen.

(4) Über die Ablieferung von Pflichtexemplaren gemäß 
§ 2 aus den Bereichen der Nationalen Volksarmee, der Grenz
truppen der DDR und der anderen Schutz- und Sicherheits
organe, soweit sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, 
entscheiden deren zuständigen Minister.

(5) Der Ablieferungspflicht unterliegen nicht Erzeugnisse 
gemäß § 2:

a) die vergegenständlichte Staatsgeheimnisse sind;
b) die in Blindenschrift hergestellt sind;
c) Plakate und Poster;
d) Akzidenzdrücke.

§5
Ablieferungspflicht 

bei Vergabe von Rechten ins Ausland
Werden Verlags-, Herstellungs- oder Übersetzungsrechte 

an Verlage außerhalb der Deutschen Demokratischen Repu
blik vergeben, ist mit den Vertragspartnern eine Vereinba
rung auf Überlassung von 3 kostenlosen Pflichtexemplaren 
für die Deutsche Bücherei, Leipzig, zu treffen. Die Abliefe
rung erfolgt durch den Vertragspartner in der Deutschen De
mokratischen Republik.

§ 6

Verfahren der Ablieferung
(1) Die Pflichtexemplare sind unentgeltlich und frei von 

Versandkosten abzuliefern. Die den Ablieferungspflichtigen 
hierbei entstehenden Aufwendungen gelten als Selbstkosten.

(2) Bei der Ablieferung der Pflichtexemplare an die 
Deutsche Bücherei, Leipzig, sind die aus dem Titel nicht er
sichtlichen bibliographischen Angaben (tatsächlicher Verfas
sername, herausgebende Stellen, Auflagenbezeichnung und 
-höhe, Erscheinungsort und -jahr) sowie die Vertriebsbedin
gungen mitzuteilen.

(3) Werden Erzeugnisse von verschiedenen Herstellern ge
fertigt, sind die Pflichtexemplare vom Gesamthersteller ab
zuliefern. In den Fällen gemäß § 5 erfolgt die Ablieferung 
durch den entsprechenden Vertragspartner in der Deutschen 
Demokratischen Republik.

§7
Ablieferungsfristen

(1) Vor der Gesamtauslieferung jeder Auflage sind der
Deutschen Bücherei, Leipzig, die Pflichtexemplare zur Auf
nahme in die „Deutsche Nationalbibliographie“ zu übersen
den. __

(2) Dissertationen sind innerhalb von 1 Monat nach Be
schlußfassung über die Verleihung des akademischen Grades 
als Pflichtexemplare an die Deutsche Bücherei, Leipzig, und 
an die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu 
Berlin abzuliefern.

(3) Spätestens 2 Wodien nach Auslieferung der ersten
Exemplare jeder Auflage hat an die empfangsberechtigte 
Einrichtung die Ablieferung der Pflichtexemplare zu erfol
gen. 1

§ 8
Verletzung der Ablieferungspflicht

(1) Die empfangsberechtigten Einrichtungen sind befugt, 
von den im § 1 Abs. 2 genannten Ablieferungspflichtigen zu
gunsten des Staatshaushaltes Verzugsgebühren zu erheben, 
wenn von ihnen keine fristgemäße Ablieferung der Pflicht
exemplare erfolgt. Die Gebühr beträgt für die 1. bis 4. Woche 
je Pflichtexemplar wöchentlich 5 M, für jede weitere Woche 
je 10 M. Die Verzugsgebühr wird maximal für 3 Monate be
rechnet.

(2) Unabhängig von den Festlegungen gemäß Abs. 1 kann 
die empfangsberechtigte Einrichtung nach erfolgloser Mah
nung das Erzeugnis selber besorgen und die Kosten dem Ab
lieferungspflichtigen zusätzlich in Rechnung stellen. Das gilt 
auch für die Beschaffung oder Herstellung von Ersatzexem
plaren, Kopien oder Reproduktionen, wenn Pflichtexemplare 
im Original nicht mehr vorrätig sind.

(3) Maßnahmen gemäß Abs. 2 sind dem Ablieferungspflich
tigen anzukündigen. Sie sind erst nach Ablauf von 4 Wochen 
nach Ankündigung zulässig.

(4) Die Verzugsgebühr gemäß Abs. 1 und die Kosten ge
mäß Abs. 2 sind auf dem Verwaltungswege nach den gelten
den Rechtsvorschriften1 vollstreckbar.

1 Z. Z. gilt die Verordnung vom 6. Dezember 1968 über die Voll
streckung wegen Geldforderungen der Staatsorgane und staatlichen 
Einrichtungen (GBl. II 1969 Nr. 6 S. 61).


